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RS OGH 1938/6/8 3Ob391/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1938

Norm

EheG §3 Abs3

Rechtssatz

Eine Eheschließung, bei der der Mann durch mindestens ein Jahr von der Frau getrennt sein muß, und der Unterhalt

der Frau in keiner Weise sichergestellt ist, liegt nicht im Interesse der Minderjährigen (Nicht geleisteter Militärdienst).

Die Entscheidung ist zu § 53 ABGB ergangen.
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